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 Veröffentlicht am 14.01.1987

Norm

KFG 1967 §66 Abs3

Rechtssatz

Die durch eine Straftat manifestierte Neigung, ohne Rücksichtnahme auf das Leben und die Gesundheit der

Mitmenschen Pro8t zu machen, ist als besonders gravierend in Betracht zu ziehen. Ein derartiges Verhalten

rechtfertigt die Annahme einer ungünstigen Zukunftsprognose, weil es eine baldige Änderung der Sinnesart des Täters

in allgemeinen nicht erwarten läßt.
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